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… damit auch

der Sonntag seine Zeitung hat

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften
  1. �„Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung 

einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungstreibenden oder sonstigen Inserenten in einer Druckschrift zum Zweck der 
Verbreitung.

  2. �Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen eines 
Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der 
ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird.

  3. �Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch über die 
im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

  4. �Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber unbeschadet etwaiger 
weiterer Rechtspflichten den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden 
Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des 
Verlages beruht.

  5. �Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen dem Preis entsprechend in Anzeigen-Millimeter 
umgerechnet.

  6. �Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben 
oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlich werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass 
dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist. 
Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.

  7. �Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den Text und nicht an andere Anzeigen angrenzen. Anzeigen, 
die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort 
„Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.

  8. �Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und Beilagenaufträge 
wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des 
Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren Veröffentlichung 
für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben 
werden. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung bindend. 
Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift 
erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber 
unverzüglich mitgeteilt.

  9. �Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber 
verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der 
Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen 
Möglichkeiten.

10. �Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige 
Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige 
beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige 
erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages. 
Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung 
sind – auch bei telefonischer Auftragserteilung – ausgeschlossen. Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung 
und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des für die betreffende Anzeige oder Beilage zu zahlenden Entgelts. Das gilt nicht für 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des 
Verlages für Schäden wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Darüber hinaus ist im kaufmännischen 
Geschäftsverkehr die Haftung des Verlages für grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und seines 
Erfüllungsgehilfen dem Umfang nach auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgelts 
beschränkt. Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von vier Wochen nach Eingang von 
Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.

11. �Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der 
zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung 
des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.

12. �Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der 
Berechnung zugrunde gelegt.

13. �Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst aber vierzehn Tage nach Veröffentlichung 
der Anzeige übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen, vom Empfang der Rechnung an 
laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige 
Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste gewährt.

14. �Der Geschäftskunde ist damit einverstanden, dass bei einer SEPA-Lastschrift die Frist der Versendung der Vorabankündigung 
(sogenannte Prenotification), durch welche mitgeteilt wird, dass der genannte Rechnungsbetrag von dem angegebenen 
Kundenkonto abgebucht wird, kürzer als 5 Tage ist. 

15. �Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug 
die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung 
verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch 
während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich 
vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge 
abhängig zu machen.

16. �Belegversand siehe „Zusätzliche Geschäftsbedingungen“, Ziffer d.
17. �Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche 

Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.
18. �Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung hergeleitet 

werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres, die in der Preisliste oder auf 

andere Weise genannte durchschnittliche Auflage oder – wenn eine Auflage nicht genannt ist – die durchschnittlich verkaufte 
(bei Fachzeitschriften gegebenenfalls die durchschnittlich tatsächlich verbreitete) Auflage des vergangenen Kalenderjahres 
unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigter Mangel, wenn sie bei einer 
Auflage bis zu 50 000 Exemplaren 20 v. h., bei einer Auflage bis zu 100 000 Exemplaren 15 v. h., bei einer Auflage bis zu  
500 000 Exemplaren 10 v. h., bei einer Auflage über 500 000 Exemplaren 5 v. h. beträgt. Darüber hinaus sind bei Abschlüssen 
Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig 
Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.

19. �Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen werden nur auf dem normalen Postweg 
weitergeleitet. Die Eingänge auf Ziffernanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist nicht abgeholt 
worden sind, werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein. Der Verlag 
behält sich im Interesse und zum Schutz des Auftraggebers das Recht vor, die eingehenden Angebote zur Ausschaltung 
von Missbrauch des Zifferndienstes zu Prüfzwecken zu öffnen. Zur Weiterleitung von geschäftlichen Anweisungen und 
Vermittlungsangeboten ist der Verlag nicht verpflichtet.

20. �Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung 
endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages.

21. �Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist Gerichtsstand der Sitz des Verlages, soweit nicht der Auftraggeber Ansprüche gegen 
�den Verlag im Mahnverfahren geltend macht. Ist der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers im Zeitpunkt 
der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlages

a) Mit der Erteilung eines Anzeigenauftrages erkennt der Auftraggeber die Allgemeinen und die Zusätzlichen Geschäftsbedingungen 
sowie die Preisliste des Verlages an. Bei privaten Anzeigenaufträgen gilt dies, wenn der Auftraggeber nach Hinweis auf die 
Anwendung der Geschäftsbedingungen den Auftrag ohne Widerspruch erteilt. Die Zusätzlichen Geschäftsbedingungen gehen den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen vor.
b) Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur Verfügung 
gestellten Text- und Bildunterlagen. Dem Auftraggeber obliegt es, den Verlag von Ansprüchen Dritter freizustellen, die diesen aus 
der Ausführung des Auftrages, auch wenn er sistiert sein sollte, gegen den Verlag erwachsen. Der Verlag ist nicht verpflichtet, 
Aufträge und Anzeigen daraufhin zu prüfen, ob durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt werden. Erscheinen sistierte Anzeigen, 
so stehen auch dem Auftraggeber daraus keine Ansprüche gegen den Verlag zu. Der Verlag wendet bei Entgegennahme und 
Prüfung der Anzeigentexte die geschäftsübliche Sorgfalt an, haftet jedoch nicht, wenn er von den Auftraggebern irregeführt oder 
getäuscht wird. Durch Erteilung eines Anzeigenauftrages verpflichtet sich der Inserent, die Kosten der Veröffentlichung einer 
Gegendarstellung, die sich auf tatsächliche Behauptungen der veröffentlichten Anzeigen bezieht, zu tragen, und zwar nach 
Maßstabe des jeweils gültigen Anzeigentarifs.
c) Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unrichtigem oder unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf 
Zahlungsminderung oder Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Wenn bei 
Wiederholungsanzeigen der gleiche Fehler unterläuft, ohne dass dieser nach dem ersten Auftreten durch den Auftraggeber sofort 
reklamiert wurde, erkennt der Verlag einen Ausgleichsanspruch nur für eine Anzeige an. Erscheint eine vereinbarte Ersatzanzeige 
nicht in angemessener Frist oder erneut nicht einwandfrei, kann der Auftraggeber von dem Vertrag zurücktreten. Weitergehende 
Schadenersatzansprüche bei Anzeigen sowie Schadenersatzansprüche bei Beilagen, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind 
ausgeschlossen, es sei denn, es läge Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der gesetzlichen Vertreter des Verlages oder seiner 
leitenden Angestellten vor. Soweit es die Gesetze zwingend vorsehen, haftet der Verlag auch für Ersatz und grobe Fahrlässigkeit 
seiner Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist in jedem Fall ausgeschlossen. Der Schadensersatz ist der Höhe 
nach, soweit dies gesetzlich zulässig ist, in erster Linie auf eine Ersatzanzeige, hilfsweise auf den Wert der Anzeige, bei Beilagen 
auf den Herstellungswert der Beilagen beschränkt.
d) Anzeigenbelege bzw. -ausschnitte werden nach einheitlichen Richtlinien des Verlages geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr 
beschafft werden, so wird auf Wunsch stattdessen eine rechtsverbindliche Aufnahmebescheinigung des Verlages über die 
Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige ausgestellt.
e) Neue Anzeigenpreise treten mit dem aus der Preisliste ersichtlichen Zeitpunkt in Kraft. Anzeigenaufträge ohne Abschluss für 
Einzelaufträge, die vor Bekanntgabe der neuen Preisliste erteilt wurden, gilt der alte Preis, sofern die Anzeige oder Beilage innerhalb 
von drei Monaten erscheinen sollte.
f) �Der Verlag behält sich vor, für außerhalb der ausgewiesenen Anzeigen-/Beilagenpreise Sonderrabatte bei Einzel- und Mehrfach

belegungen und PR-Anzeigen zu gewähren. Das gleiche gilt für Streckenanzeigen und Seitenstrecken (z. B. mehrseitiger 
Beilagenmitdruck). Paketpreise und Naturalrabatte müssen vereinbart werden. Die Zustimmung der Geschäftsführung ist 
erforderlich. Grundsätzlich haben mündliche Absprachen Gültigkeit. Auf Wunsch erfolgen schriftliche Bestätigungen.

g) Die gewerbliche Verwertung von Zuschriften auf Anzeigen durch Dritte ist nicht gestattet.
h) Bei der Belegung von Bezirks- beziehungsweise Teilausgaben oder sonstigen Verlagsdruckschriften mit eigenen Preisen ist ein 
gesonderter Abschluss für die betreffende Ausgabe oder Kombination zu tätigen.
i) Die Werbungsmittler sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit den Werbungstreibenden an die 
Preisliste des Verlages zu halten. Die vom Verlag gewährte Mittlervergütung darf an die Auftraggeber weder ganz noch teilweise 
weitergegeben werden.
j) Anzeigen- und Beilagenaufträge lokaler Inserenten, auch von oder für Filialen, aus dem Verbreitungsgebiet werden von dem 
Verlag durch Werbungsmittler nicht angenommen beziehungsweise verprovisioniert.
k) Für Anzeigengesamtbelegungen und Anzeigenkombinationen ist Auftragnehmer die Madsack Medien Ostniedersachsen GmbH & 
Co. KG. Inkassoberechtigt ist die Verlagsgesellschaft Madsack, Hannover.

R
N

A
R

eg
io

na
lk

om
bi

N
ie

de
rs

äc
hs

is
ch

er
 A

nz
ei

ge
nb

lä
tt

er

R
N

A
R

eg
io

na
lk

om
bi

N
ie

de
rs

äc
hs

is
ch

er
 A

nz
ei

ge
nb

lä
tt

er

Preisliste Nr. 44 · Gültig ab 1. Oktober 2025

Wolfenbütteler
SCHAUFENSTER

MEDIADATEN
Verlag Schaufenster GmbH & Co.
Großer Zimmerhof 25  ·  38300 Wolfenbüttel
Telefon 05331/9899-0  ·  Telefax 05331/9899-56
anzeigen@schaufenster-wf.de
redaktion@schaufenster-wf.de
www.schaufenster-wf.de

… damit auch

der Sonntag seine Zeitung hat

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften
  1. �„Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung 

einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungstreibenden oder sonstigen Inserenten in einer Druckschrift zum Zweck der 
Verbreitung.

  2. �Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen eines 
Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der 
ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird.

  3. �Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch über die 
im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

  4. �Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber unbeschadet 
etwaiger weiterer Rechtspflichten den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme 
entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im 
Risikobereich des Verlages beruht.

  5. �Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen dem Preis entsprechend in Anzeigen-Millimeter 
umgerechnet.

  6. �Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben 
oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlich werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass 
dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist. 
Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.

  7. �Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den Text und nicht an andere Anzeigen angrenzen. Anzeigen, 
die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort 
„Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.

  8. �Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und Beilagenaufträge 
wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des 
Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren Veröffentlichung 
für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben 
werden. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung bindend. 
Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift 
erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber 
unverzüglich mitgeteilt.

  9. �Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber 
verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der 
Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen 
Möglichkeiten.

10. �Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige 
Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck 
der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die 
Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung 
des Auftrages. Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und 
unerlaubter Handlung sind – auch bei telefonischer Auftragserteilung – ausgeschlossen. Schadensersatzansprüche aus 
Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des für die betreffende Anzeige oder Beilage zu zahlenden 
Entgelts. Das gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und seines 
Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. 
Darüber hinaus ist im kaufmännischen Geschäftsverkehr die Haftung des Verlages für grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, 
seines gesetzlichen Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen dem Umfang nach auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe 
des betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt. Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb 
von vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.

11. �Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der 
zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung 
des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.

12. �Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der 
Berechnung zugrunde gelegt.

13. �Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst aber vierzehn Tage nach 
Veröffentlichung der Anzeige übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen, vom Empfang der 
Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung 
vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste gewährt.

14. �Der Geschäftskunde ist damit einverstanden, dass bei einer SEPA-Lastschrift die Frist der Versendung der Vorabankündigung 
(sogenannte Prenotification), durch welche mitgeteilt wird, dass der genannte Rechnungsbetrag von dem angegebenen 
Kundenkonto abgebucht wird, kürzer als 5 Tage ist. 

15. �Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei 
Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen 
Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der 
Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht 
auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offenstehender 
Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

16. �Belegversand siehe „Zusätzliche Geschäftsbedingungen“, Ziffer d.
17. �Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche 

Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.
18. �Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung hergeleitet 

werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres, die in der Preisliste oder auf 

andere Weise genannte durchschnittliche Auflage oder – wenn eine Auflage nicht genannt ist – die durchschnittlich verkaufte 
(bei Fachzeitschriften gegebenenfalls die durchschnittlich tatsächlich verbreitete) Auflage des vergangenen Kalenderjahres 
unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigter Mangel, wenn sie bei einer 
Auflage bis zu 50 000 Exemplaren 20 v. h., bei einer Auflage bis zu 100 000 Exemplaren 15 v. h., bei einer Auflage bis zu  
500 000 Exemplaren 10 v. h., bei einer Auflage über 500 000 Exemplaren 5 v. h. beträgt. Darüber hinaus sind bei Abschlüssen 
Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig 
Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.

19. �Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen werden nur auf dem normalen Postweg 
weitergeleitet. Die Eingänge auf Ziffernanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist nicht abgeholt 
worden sind, werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein. Der Verlag 
behält sich im Interesse und zum Schutz des Auftraggebers das Recht vor, die eingehenden Angebote zur Ausschaltung 
von Missbrauch des Zifferndienstes zu Prüfzwecken zu öffnen. Zur Weiterleitung von geschäftlichen Anweisungen und 
Vermittlungsangeboten ist der Verlag nicht verpflichtet.

20. �Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung 
endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages.

21. �Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist Gerichtsstand der Sitz des Verlages, soweit nicht der Auftraggeber Ansprüche gegen 
�den Verlag im Mahnverfahren geltend macht. Ist der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers im Zeitpunkt 
der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlages

a) Mit der Erteilung eines Anzeigenauftrages erkennt der Auftraggeber die Allgemeinen und die Zusätzlichen Geschäftsbedingungen 
sowie die Preisliste des Verlages an. Bei privaten Anzeigenaufträgen gilt dies, wenn der Auftraggeber nach Hinweis auf die 
Anwendung der Geschäftsbedingungen den Auftrag ohne Widerspruch erteilt. Die Zusätzlichen Geschäftsbedingungen gehen den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen vor.
b) Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur Verfügung 
gestellten Text- und Bildunterlagen. Dem Auftraggeber obliegt es, den Verlag von Ansprüchen Dritter freizustellen, die diesen aus 
der Ausführung des Auftrages, auch wenn er sistiert sein sollte, gegen den Verlag erwachsen. Der Verlag ist nicht verpflichtet, 
Aufträge und Anzeigen daraufhin zu prüfen, ob durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt werden. Erscheinen sistierte Anzeigen, 
so stehen auch dem Auftraggeber daraus keine Ansprüche gegen den Verlag zu. Der Verlag wendet bei Entgegennahme und 
Prüfung der Anzeigentexte die geschäftsübliche Sorgfalt an, haftet jedoch nicht, wenn er von den Auftraggebern irregeführt oder 
getäuscht wird. Durch Erteilung eines Anzeigenauftrages verpflichtet sich der Inserent, die Kosten der Veröffentlichung einer 
Gegendarstellung, die sich auf tatsächliche Behauptungen der veröffentlichten Anzeigen bezieht, zu tragen, und zwar nach 
Maßstabe des jeweils gültigen Anzeigentarifs.
c) Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unrichtigem oder unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf 
Zahlungsminderung oder Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Wenn bei 
Wiederholungsanzeigen der gleiche Fehler unterläuft, ohne dass dieser nach dem ersten Auftreten durch den Auftraggeber sofort 
reklamiert wurde, erkennt der Verlag einen Ausgleichsanspruch nur für eine Anzeige an. Erscheint eine vereinbarte Ersatzanzeige 
nicht in angemessener Frist oder erneut nicht einwandfrei, kann der Auftraggeber von dem Vertrag zurücktreten. Weitergehende 
Schadenersatzansprüche bei Anzeigen sowie Schadenersatzansprüche bei Beilagen, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind 
ausgeschlossen, es sei denn, es läge Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der gesetzlichen Vertreter des Verlages oder seiner 
leitenden Angestellten vor. Soweit es die Gesetze zwingend vorsehen, haftet der Verlag auch für Ersatz und grobe Fahrlässigkeit 
seiner Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist in jedem Fall ausgeschlossen. Der Schadensersatz ist der Höhe 
nach, soweit dies gesetzlich zulässig ist, in erster Linie auf eine Ersatzanzeige, hilfsweise auf den Wert der Anzeige, bei Beilagen 
auf den Herstellungswert der Beilagen beschränkt.
d) Anzeigenbelege bzw. -ausschnitte werden nach einheitlichen Richtlinien des Verlages geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr 
beschafft werden, so wird auf Wunsch stattdessen eine rechtsverbindliche Aufnahmebescheinigung des Verlages über die 
Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige ausgestellt.
e) Neue Anzeigenpreise treten mit dem aus der Preisliste ersichtlichen Zeitpunkt in Kraft. Anzeigenaufträge ohne Abschluss 
für Einzelaufträge, die vor Bekanntgabe der neuen Preisliste erteilt wurden, gilt der alte Preis, sofern die Anzeige oder Beilage 
innerhalb von drei Monaten erscheinen sollte.
f) �Der Verlag behält sich vor, für außerhalb der ausgewiesenen Anzeigen-/Beilagenpreise Sonderrabatte bei Einzel- und Mehrfach

belegungen, Sonderpublikationen und PR-Anzeigen zu gewähren. Das gleiche gilt für Streckenanzeigen und Seitenstrecken 
(z. B. mehrseitiger Beilagenmitdruck). Paketpreise und Naturalrabatte müssen vereinbart werden. Die Zustimmung der 
Anzeigenleitung ist erforderlich. Grundsätzlich haben mündliche Absprachen Gültigkeit. Auf Wunsch erfolgen schriftliche 
Bestätigungen.

g) Die gewerbliche Verwertung von Zuschriften auf Anzeigen durch Dritte ist nicht gestattet.
h) Bei der Belegung von Bezirks- beziehungsweise Teilausgaben oder sonstigen Verlagsdruckschriften mit eigenen Preisen ist ein 
gesonderter Abschluss für die betreffende Ausgabe oder Kombination zu tätigen.
i) Die Werbungsmittler sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit den Werbungstreibenden an die 
Preisliste des Verlages zu halten. Die vom Verlag gewährte Mittlervergütung darf an die Auftraggeber weder ganz noch teilweise 
weitergegeben werden.
j) Anzeigen- und Beilagenaufträge lokaler Inserenten, auch von oder für Filialen, aus dem Verbreitungsgebiet werden von dem 
Verlag durch Werbungsmittler nicht angenommen beziehungsweise verprovisioniert.
k) Für Anzeigengesamtbelegungen und Anzeigenkombinationen ist Auftragnehmer die Madsack Medien Ostniedersachsen GmbH 
& Co. KG. Inkassoberechtigt ist die Verlagsgesellschaft Madsack, Hannover.
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Verbreitungsgebiet

Hordorf

Schandelah

Abbenrode

Destedt
Hemkenrode

Schulen-
rode

Gardessen

Cremlingen

Hötzum Sickte

Veltheim
Lucklum

Erkerode

Ampleben

Kneitlingen

Sambleben

Evessen

Hachum

Eilum

Eitzum

Warle

Atzum

Volzum

Apelnstedt

Ahlum

Dettum

Weferlingen

Schliestedt

Wendessen

Neindorf

Kissenbrück

Semmenstedt

Winnigstedt

Isingerode

Hornburg

Seinstedt

Wetzleben
Hedeper

Barnstorf

Biewende

Bornum

Börßum

Achim

Sottmar

Fümmelse

Adersheim

Heiningen

Werla-
burgdorf

Halchter
Leinde

Cramme

Gr. Flöthe

Kl. Flöthe

Gielde

Wehre

Beuchte

Dorstadt

Ohrum

Groß DenkteKl. Denkte

Watzum
Klein

Groß

Wittmar

Wolfenbüttel

Schladen

Schöppenstedt

Salz-
dahlum

Groß
Vahlberg

Kl. Vahlberg

Remlingen

Berklingen

Uehrde

RoklumTimmern
Kalme

Groß
Dahlum

Klein
Dahlum

Gilzum

Kl. Schöppenstedt

Bans-
leben

Weddel

Mönchevahlberg

Mattierzoll
Altenrode

Neuerkerode

Anzeigenschluss für Sonntag:
Freitag, 11.00 Uhr; (satzintensive Anzeigen Freitag, 10.00 Uhr);
Kleinanzeigen Freitag, 11.00 Uhr 

Unsere kleine Hausdruckerei
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Verbreitungsgebiet

Unsere kleine Hausdruckerei

Stadtausgabe H mit

WF-Adersheim
WF-Ahlum
WF-Atzum
WF-Fümmelse
WF-Halchter
WF-Leinde
WF-Salzdahlum
WF-Wendessen
(Vertriebsauflage 
25.982)

Landausgabe HH

SG Oderwald/Börßum
SG Schladen-Werla
(Vertriebsauflage 
7.700)
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Schöppenstedt
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Anzeigenschluss für Sonntag:
Freitag, 11.00 Uhr; (satzintensive Anzeigen Freitag, 10.00 Uhr);
Kleinanzeigen Freitag, 11.00 Uhr 

Stadtausgabe H mit

WF-Adersheim
WF-Ahlum
WF-Atzum
WF-Fümmelse
WF-Halchter
WF-Leinde
WF-Salzdahlum
WF-Wendessen
(Vertriebsauflage 
25.982)

Landausgabe HH

SG Oderwald/Börßum
SG Schladen-Werla
(Vertriebsauflage 
7.700)

Landausgabe HHHH

SG Sickte
EG Cremlingen
(Vertriebsauflage 
10.035)

Landausgabe HHH

SG Elm-Asse
(Vertriebsauflage 
9.005)

Landausgabe HHHH

SG Sickte
EG Cremlingen
(Vertriebsauflage 
10.035)

Landausgabe HHH

SG Elm-Asse
(Vertriebsauflage 
9.005)

Sie brauchen…
l	 Werbebanner
l	 �Hochwertige Broschüren (bis zu 80 Seiten 100 g/m2)
l	 �Ein- oder zweiseitige Flyer
	 (bis zu 300g/m2 und Überformat A3)
l	 �Ihre komplette Geschäftsausstattung – Briefbogen, 
	 Visitenkarten, Etiketten, Selbstdurchschreibesätze sowie 
	 Familien-Drucksachen (auch Kleinstauflagen)

Preise auf Anfrage

Wir bieten Ihnen …
l	 Kompetente Beratung
l	 Unser Team berät Sie in allen Fragen – vom Entwurf über die 
	 Farbe und das Papier bis zum Druck und zur Verarbeitung
l	 Moderner Digital-Printer und vielseitige Verarbeitung

Die Druckerzeugnisse produzieren wir im Haus mit einem Canon 
Drucksystem, in dem wir ein breites Spektrum an Papier mit Gewicht 
bis zu 300 g/m2 und Größe bis ca. 320 x 450 mm bedrucken können.
Einzelne Flyer können in verschiedenen Falzarten verarbeitet werden.

Sie brauchen…
l	 Werbebanner
l	 �Hochwertige Broschüren (bis zu 80 Seiten 100 g/m2)
l	 �Ein- oder zweiseitige Flyer
	 (bis zu 300g/m2 und Überformat A3)
l	 �Ihre komplette Geschäftsausstattung – Briefbogen, 
	 Visitenkarten, Etiketten, Selbstdurchschreibesätze sowie 
	 Familien-Drucksachen (auch Kleinstauflagen)

Preise auf Anfrage

Wir bieten Ihnen …
l	 Kompetente Beratung
l	 Unser Team berät Sie in allen Fragen – vom Entwurf über die 
	 Farbe und das Papier bis zum Druck und zur Verarbeitung
l	 Moderner Digital-Printer und vielseitige Verarbeitung

Die Druckerzeugnisse produzieren wir im Haus mit einem Canon 
Drucksystem, in dem wir ein breites Spektrum an Papier mit Gewicht 
bis zu 300 g/m2 und Größe bis ca. 320 x 450 mm bedrucken können.
Einzelne Flyer können in verschiedenen Falzarten verarbeitet werden.

Stadt und Landkreis Wolfenbüttel
55.000
(Vertriebsauflage 52.722)

Stadt und Landkreis Wolfenbüttel
55.000
(Vertriebsauflage 52.722)

Grossformatdruck bis zu 110 cm Breite.
Verschiedene Folien- und Papiersorten.

Grossformatdruck bis zu 110 cm Breite.
Verschiedene Folien- und Papiersorten.
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Anzeigenpreise Anzeigenpreise

Technische Angaben

Satzspiegel:
Rheinisches Format = 480 mm hoch, 327 mm breit;
7 Spalten à 45 mm - Spaltenzwischenraum 2 mm,
1/1 Seite = 3360 mm

Spaltenbreite und -anzahl:
Rheinisches Format = 45 mm/7 Spalten im Anzeigenteil

Erscheinungsweise:
Wöchentlich am Sonntag

Druckverfahren:
Rollenoffset

Druckunterlagen:
•	Herstellung von 4C-Anzeigen nach Absprache und Aufwand
•	Datenträger CD-ROM, DVD, USB-Stick
•	PDF-Dateien mit eingebundenen Schriften
•	InDesign-Dateien mit Schriften und Logos
•	Keine Sonderfarben oder RGB – immer CMYK (4C) Separationen
•	Alle EPS-Dateien mit eingebundenen bzw.
	 in Zeichenwege umgewandelte Schriften
•	Keine JPG-komprimierte EPS-Dateien und keine DCS-Dateien
•	Hochauflösende Bildelemente wie TIFF-, JPG-, EPS- oder PDF-
	 Dateien sollten für eine Schreibdichte von mind. 1270 dpi
	 (bezogen auf das Ausgabeformat) angelegt sein
•	Senden Sie Ihre Dateien bitte immer in einem entsprechend
	 gekennzeichneten Ordner
•	E-Mail Anzeigen:    anzeigen@schaufenster-wf.de
	 E-Mail Redaktion: redaktion@schaufenster-wf.de

	

Panorama-Anzeigen
(Anzeigen über zwei Seiten einschließlich Bund):
Sind möglich – Termine und Preise auf Anfrage

Kombination für Anzeigen und Beilagen:
Folgende Anzeigenblätter sind mit Schaufenster frei kombinierbar

Hallo Peine (60.804)� Hallo Salzgitter (61.219)
Wolfenbütteler Schaufenster (55.000)� Hallo Gifhorn (48.189)
Harzer Panorama am Sonntag (71.065)� Hallo Wolfsburg (80.713)

Zum Teil erhebliche Preisnachlässe bei Kombinationen mit den         
Anzeigenblättern der RNA (Regionalkombi Niedersächsischer
Anzeigenblätter) rund um Braunschweig
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Zum Teil erhebliche Preisnachlässe bei Kombinationen mit den         
Anzeigenblättern der RNA (Regionalkombi Niedersächsischer
Anzeigenblätter) rund um Braunschweig

511 »Schaufenster« Wolfenbüttel am Sonntag

Auflage: 55.000; Vertriebsauflage: 52.722	 Direktpreis� Grundpreis
 
Gesamtauflage
schwarz/weiß-Anzeigen je mm	 2,64 €� 3,04 €
mit 1 Zusatzfarbe	 2,90 €� 3,37 €
ab 2. Zusatzfarbe oder 4c		               3,67 €� 4,24 €
 
Teilauflage	 Stadt- und Ortsteile 	 1,84 €� 2,13 €
mit 1 Zusatzfarbe	 2,06 €� 2,34 €
ab 2. Zusatzfarbe oder 4c	 2,57 €� 2,95 €
 
Landkreisauflage   Landkreis (Cremlingen/Sickte, Elm-Asse, Schladen,
Oderwald	 1,84 €� 2,13 €
mit 1 Zusatzfarbe	 2,06 €� 2,34 €
ab 2. Zusatzfarbe oder 4c	 2,57 €� 2,95 €
 
Familienanzeigen�(zzgl. 15 € Layout-Pauschale) s/w oder farbig 2,00 €

Kleinanzeigen (Fließsatz) Privat, 3 Zeilen (inkl. MwSt.)� 16,00 € 
jede weitere Zeile (inkl. MwSt.)� 5,50 € 
gewerblich pro Zeile (3 mm) (zzgl. MwSt.)� 7,92 €
1/1 Seite s/w (480 mm/7sp.) – 3360 Gesamt/mm
Sonntag		  Direktpreis� Grundpreis
Ausgabe Wolfenbüttel Stadt + Land	 8.870,40 €� 10.214,40 €
Teilausgabe (Stadt)		  6.182,40 €	�  7.156,80 €
Landkreisausgabe (Land)		  6.182,40 €	�  7.156,80 €

AE-Provision: 15 %

Nachlässe:
Malstaffel	 Ab   6 Anzeigen    3 %� Ab 36 Anzeigen 15 %
	 Ab 12 Anzeigen   5 %� Ab 48 Anzeigen 20 %
	 Ab 24 Anzeigen 10 %�

Preise: Grundsätzlich gelten die im Tarif ausgewiesenen Preise zzgl. MwSt. 
Der Verlag behält sich vor, zu bestimmten Themen, Beilagen, Mitdrucken, 
Sonderseiten, Streckendrucken, Jahres-Millimeter-Abschlüssen und höheren 
Einschaltungen, abweichende Preise festzulegen – Nicht ausgewiesene 
Preise erfragen Sie bitte unter: Telefon: 05331/9899-0

Bankverbindungen: 
Nord/LB WF – IBAN: DE28 2505 0000 0009 1300 06 · BIC: NOLADE2HXXX
Volksbank WF –  IBAN: DE11 2709 2555 0103 8443 00 · BIC: GENODEF1WFV

Zahlungsbedingungen: 14 Tage nach Rechnungserhalt.

Skonto: 2 % bei Vorauszahlung oder Ausgleich sofort nach Rechnungserhalt 
sowie bei Bankeinzug, ausgenommen Gelegenheitsanzeigen.

Verzugszinsen: 5 % über dem gültigen Diskontsatz der Deutschen 
Bundesbank.

Kennzifferzuschlag: Bei Abholung 2,67 €, bei Zusendung 6,39 € 
je Veröffentlichung. Eilboten oder Einschreibzustellung nur gegen 
Einzelberechnung möglich.
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Teilauflage	 Stadt- und Ortsteile 	 1,84 €� 2,13 €
mit 1 Zusatzfarbe	 2,06 €� 2,34 €
ab 2. Zusatzfarbe oder 4c	 2,57 €� 2,95 €
 
Landkreisauflage   Landkreis (Cremlingen/Sickte, Elm-Asse, Schladen,
Oderwald	 1,84 €� 2,13 €
mit 1 Zusatzfarbe	 2,06 €� 2,34 €
ab 2. Zusatzfarbe oder 4c	 2,57 €� 2,95 €
 
Familienanzeigen�(zzgl. 15 € Layout-Pauschale) s/w oder farbig 2,00 €

Kleinanzeigen (Fließsatz) Privat, 3 Zeilen (inkl. MwSt.)� 16,00 € 
jede weitere Zeile (inkl. MwSt.)� 5,50 € 
gewerblich pro Zeile (3 mm) (zzgl. MwSt.)� 7,92 €
1/1 Seite s/w (480 mm/7sp.) – 3360 Gesamt/mm
Sonntag		  Direktpreis� Grundpreis
Ausgabe Wolfenbüttel Stadt + Land	 8.870,40 €� 10.214,40 €
Teilausgabe (Stadt)		  6.182,40 €	�  7.156,80 €
Landkreisausgabe (Land)		  6.182,40 €	�  7.156,80 €

AE-Provision: 15 %

Nachlässe:
Malstaffel	 Ab   6 Anzeigen    3 %� Ab 36 Anzeigen 15 %
	 Ab 12 Anzeigen   5 %� Ab 48 Anzeigen 20 %
	 Ab 24 Anzeigen 10 %�

Preise: Grundsätzlich gelten die im Tarif ausgewiesenen Preise zzgl. MwSt. 
Der Verlag behält sich vor, zu bestimmten Themen, Beilagen, Mitdrucken, 
Sonderseiten, Streckendrucken, Jahres-Millimeter-Abschlüssen und höheren 
Einschaltungen, abweichende Preise festzulegen – Nicht ausgewiesene 
Preise erfragen Sie bitte unter: Telefon: 05331/9899-0

Bankverbindungen: 
Nord/LB WF – IBAN: DE28 2505 0000 0009 1300 06 · BIC: NOLADE2HXXX
Volksbank WF –  IBAN: DE11 2709 2555 0103 8443 00 · BIC: GENODEF1WFV

Zahlungsbedingungen: 14 Tage nach Rechnungserhalt.

Skonto: 2 % bei Vorauszahlung oder Ausgleich sofort nach Rechnungserhalt 
sowie bei Bankeinzug, ausgenommen Gelegenheitsanzeigen.

Verzugszinsen: 5 % über dem gültigen Diskontsatz der Deutschen 
Bundesbank.

Kennzifferzuschlag: Bei Abholung 2,67 €, bei Zusendung 6,39 € 
je Veröffentlichung. Eilboten oder Einschreibzustellung nur gegen 
Einzelberechnung möglich.

2 Spalten = 92 mm (2 mm Zwischenraum) usw.

1 Seite

Seitenbreite 327 mm

Seitenhöhe
480 mm

1 Spalte = 45 mm

Panoramaseite 677 mm

1 Seite

Panoramaseite

2 Spalten = 92 mm (2 mm Zwischenraum) usw.

1 Seite

Seitenbreite 327 mm

Seitenhöhe
480 mm

1 Spalte = 45 mm

Panoramaseite 677 mm

1 Seite

Panoramaseite
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Beilagen

Euro 	pro 1.000 Exemplare bis	 20 g	 30 g	 40 g	 je 10 g mehr

	 Direktpreis	 66,50 €	 72,50 €	 79,00 €	 6,50 €

	 Grundpreis	 75,50 €	 82,50 €	 90,00 €	 7,00 €

Teilbelegung:
Nach Ausgaben.

Mindestauflage:
Nur im geschlossenen Gebiet möglich.

Beilagenauflage:
Bedingt durch maschinelles Einlegen ist es notwendig, 1% mehr
Exemplare als Auflage anzuliefern.

Mindestformat:
105 x 150 mm

Höchstformat:
1/2 Rheinisches Format – 233 x 327 mm (größere Formate 
müssen entsprechend gefalzt angeliefert werden, 
Leporellofalzung ist nicht möglich).

Muster:
Die termingerechte Beilagenausführung ist nur nach Vorlage von         
3 Mustern 7 Tage vor Beilegung möglich.

Sonderformen:
Gestanzte Beilagen nur auf Anfrage und Mustervorlage.

Papiergewicht:
1-Blatt-Beilagen mindestens 140 g/m2 (Postkartenqualität).

Liefertermin:
Spätestens 4 Tage vor Erscheinen.

Anlieferung:
Frei Haus.

Letzter Rücktrittstermin:
7 Tage vor Erscheinen.

Rabatte:
Wiederholungs- und Abschlussrabatte werden auf Beilagen nicht       
gewährt.

Beilagen:
Beilagen dürfen keine Fremdanzeigen enthalten und nicht durch     
Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestand-  
teiles der Zeitung erwecken.
Die Unterbringung in genau begrenzten Teilauflagen erfolgt best-
möglich. Geringfügige Gebietsabweichungen berechtigen nicht zu 
Ersatzansprüchen.
Sollten Sie Fragen haben, dann sprechen Sie mit Ihrem Anzeigen-  
berater oder rufen Sie uns an: Telefon: 05331/9899-0

Versandanschrift für Beilagen:
Druckzentrum Niedersachsen
Gutenbergstraße 1, 31552 Rodenberg, 
Telefon 05723/700-15 · Telefax 05723/700-23

PR-Anzeigen und Titelanzeigen

Platz nehmen und sich wohl fühlen: wer
sich hinter das Steuer setzte, dem husch-
te schnell ein Lächeln über das Gesicht.

Im eingerichteten Loungebereich war-
teten die zahlreichen Gäste gespannt
auf die Enthüllung des neuen Audi R8. 

Michael Bayer, Günther Hansmeier (FIBAV), Sven Hansmeier 
(FIBAV) und Andreas Fulst.

Jürgen Buttschaft, Marcel Lamers (Niedersächsischer Sportbund), Walter 
Dieckmann und Andreas Wagner (Ceva).

Andreas Sehlen, Swen Huisman und Dr. Martin Knabe.

Andreas Meiwald, Andrea Kossiek, Rita Knoll und Jens Gasterich.

Jork Ostermeyer sorgte mit
seinem Saxophon für die
musikalische Untermalung
der R8-Premiere bei Voets.

Carsten Hüncken (Nord/LB)
und Thomas Reimann.

Audi-typisch ist auch der geschwungene Dachbogen. Und signifi-
kant für die Marke ist die umlaufende Linie, die von der Frontschür-
ze über die Radhäuser und Seitenflanken zum Heck und auf der
anderen Seite wieder zurück läuft. Dabei umfasst dieser „Loop“ die
Luftöffnungen sowie die Scheinwerfer und Heckleuchten auf
selbstverständliche Weise.
Auch die Leidenschaft für die aufwändige Gestaltung der Leuchten
ist Audi-typisch. So zeigt der R8 schon mit dem serienmäßigen Bi-
Xenon-Licht und dem Tagfahrlicht aus zwölf Leuchtdioden ein un-
verwechselbares Gesicht – bei Tag und bei Nacht. Auch von hinten
wird niemand den Sportwagen von Audi übersehen: erstmals ist es
hier gelungen, LED-Heckleuchten eine dreidimensionale Wirkung
zu geben. Zum absoluten Highlight aber werden die Voll-LED-
Scheinwerfer, mit denen der Audi R8 als weltweit erstes Serienau-
to ab Ende 2007 optional ausgestattet ist. Rennsportatmosphäre
auf luxuriösem Niveau bietet der Innenraum. Seine Gestaltung ist
ebenso sportlich-exklusiv wie das Außendesign: Charakteristi-
sches Element ist hier das monoposto – ein großer Bogen, der um
das Lenkrad und die Instrumente führt und den Fahrer gleichsam
mit dem Auto verbindet. Damit nimmt der Innenraum die Dynamik
des R8 auf und macht sie schon beim Einsteigen spürbar.
Die für einen Sportwagen außergewöhnliche Alltagstauglichkeit des
R8 wird deutlich im großzügigen Raumangebot, ermöglicht durch
den üppigen Radstand von 2,65 Meter: Egal mit welcher Körper-
größe Fahrer und Passagier ausgestattet sind, hier finden sie eine
perfekte Sitzposition. Auch die Übersicht ist für ein Mittelmotor-
Fahrzeug sehr gut. Schmale A-Säulen optimieren das Blickfeld

Voets-Geschäftsführer Thomas Krecklenberg, Rechtsanwalt Dr. Wilhelm Meyer-
Degering, Michael Doering und Rechtsanwalt Gundolf Tessmann.

Astrid Döring, Heinz Döring, Nathalie Knutzen, Frank Döring (DER), 
Brigitta Döring und Sieghard Knutzen (t.t.timme).

Polizeipräsident Harry Döring, Michael Doering (Vorstand Öffentliche), Voets-Ge-
schäftsführer Thomas Krecklenberg, Conni Eckleben und Walter Dieckmann.

nach vorne und seitlich.
Ein wichtiges Element der
Alltagstauglichkeit ist der
Gepäckraum: 100 Liter passen unter die Fronthaube, Taschen im
Volumen von weiteren 90 Litern finden hinter den Sitzen Platz. 
Bestechend ist der Qualitätseindruck im Innenraum: Beispielswei-
se sind die Oberflächen von Cockpit oder Türverkleidung schon in
der Grundausstattung fein unterfüttert und mit sauberen Ziernähten
verarbeitet. Die Möglichkeiten zur Individualisierung sind zudem so
vielfältig, wie die Wünsche der künftigen R8-Besitzer nur sein kön-
nen: Klavierlack, Kohlefaser, Leder in verschiedensten Farben sind
ein paar der Stichworte.
Das Herz des Sportwagens ist natürlich der Motor. Der Achtzylin-
der des R8 baut nicht nur ungewöhnlich kompakt, er operiert mit
Lust und ohne Mühe in höchsten Drehzahlregionen bis 8250/min.
Der Lohn sind 420 PS und ein gleichmäßiger Drehmomentaufbau,
der für enormen Schub über ein weites Drehzahlband sorgt. Die
Trockensumpfschmierung des Triebwerks, typisch für Rennmoto-
ren, ermöglicht eine besonders niedrige Einbaulage und sichert die
gleichmäßige Ölversorgung selbst unter härtesten Fahrbedingun-
gen – etwa auf einer Rennstrecke. Und die FSI-Direkteinspritzung
unterstützt die sehr gute Volllast-Performance durch eine hoch ef-
fiziente Verbrennung.
Entsprechend beeindrucken die Fahr-leistungen: In nur 4,6 Sekun-
den sprintet der R8 auf Tempo 100, mit Schaltgetriebe ebenso wie
mit der sequentiellen Schaltung R tronic. Die 200 km/h-Marke ist
bereits nach 14,9 Sekunden erreicht und erst bei 301 km/h wird die

Vortriebskraft des Motors durch Roll- und Luftwiderstand ausgegli-
chen.
Doch nicht nur durch mühelosen Vortrieb begeistert der V8, son-
dern ebenso durch seinen vol-
len und in den Tonarten vielfäl-
tigen Sound. Mit ausgeklügel-
tem Feintuning haben die
Audi-Ingenieure unangenehme
Frequenzen isoliert und dann
aus Ansaug- und Auspuffge-
räusch ein kräftiges Orchester-
stück komponiert.
Das Präzisions-Fahrwerk des
Audi R8 beherrscht die sportli-
che Performance ebenso gut
wie entspanntes Fahrvergnü-
gen auf langen Strecken. Der
Sportwagen folgt dem Lenk-
einschlag mit spontaner Agili-
tät und beweist dabei stets
eine außergewöhnlich gute

Fahrsicherheit. Die Radaufhängungen an doppelten Querlen-
kern vorne wie hinten sind auf neutrales Eigenlenkverhalten und
problemlose Beherrschbarkeit optimiert. thr

Der neue Audi R8 sorgte für wahre Begeisterung unter den rund 300 geladenen Gästen der 
Premierenfeier.

Echtes Leder, Naturstein, warmes Holz und
gemütliches Licht zeichnen das neue Café
aus. Hinten rechts ist die Trinkwasserstel-
le zu sehen. Fotos: Raedlein

Das Team von Richters Café freut sich auf Ihren Besuch.

Auch daran wurde im neuen Caféprojekt von Rich-
ters Altstadtbäckerei gedacht: an einen Wickeltisch
für die kleinen Besucher und an eine Trinkwasser-
stelle. Das ist echter Kundenservice!

Nr. 11/41. Jahrgang          Großer Zimmerhof 25 · 38300 Wolfenbüttel · Tel. 05331/9899-0 · Fax 05331/9899-56 · www.schaufenster-wf.de    Sonntag, 17. März 2019   
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Wolfenbütteler
SCHAUFENSTER

Ihre 
Reinigungs- 

Annahmestelle

in Sickte
Edeka-Markt

Öffnungszeiten: 
Mo.– Sa. 8 –18 Uhr

Hemden-Service

Jedes Hemd
gewaschen + gebügelt 

nur 1,80 7
Wäsche- u. Betten-Service

DIE UMWELTFREUNDLICHE 

T E X T I L P F L E G E

KRAMBUDEN ·  WOLFENBÜTTEL

Einbecker Premium 
Pilsener o. Landbier Spezial
Kasten = 30 x 0,33 l
(1 l = € 0.91) zzgl. € 3.90  
Pfand8.99
Pilsener o. Landbier Spezial
Kasten = 30 x 0,33 lKasten = 30 x 0,33 l

9.99
Wolters Pilsener 
Kasten = 30 x 0,33 l
(1 l = € 0.91) zzgl. € 3.90  
Pfand

Irrtum vorbehalten • Abbildungen nicht verbindlich • Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen! • *Nur solange der Vorrat reicht! • KW 12/19

Im Kalten Tale 11 • WOLFENBÜTTEL

GM Willeke
GmbH

Öffnungszeiten: 
Mo-Sa 8-20 Uhr

Gültig vom 18.03.19 – 23.03.19

Monatliche Ford Lease Full-Service-Rate Monatliche Ford Lease Full-Service-Rate
€ 229,- netto 

1,2 € 199,- netto 
1,3

(€ 272,51 brutto) (€ 236,81 brutto)
Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

Kra�sto�verbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung): Ford Mondeo
Turnier Hybrid: 5,5 (innerorts), 4,7 (außerorts), 5,0 (kombiniert); CO2-Emissionen: 113 g/km (kombiniert).

Autohaus Piske GmbH
Ahlumer Str.  86 • 38302 Wolfenbüttel
Tel.: 05331/97020 • Fax: 05331/9702-35 + 36
E-Mail: verkauf@piske.eu • www.piske.eu

1Ford Lease ist ein Angebot der ALD AutoLeasing D GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg, für Gewerbekunden (ausgeschlossen sind Großkunden mit Ford Rahmenabkommen sowie gewerbliche Sonderabnehmer wie z. B. Taxi, Fahrschulen, Behörden). Das Ford Lease
Full-Service-Paket ist optional erhältlich und in der Ford Lease Full-Service-Rate berücksichtigt. Eingeschlossen sind Wartungs- und Inspektionsarbeiten sowie anfallende Verschleißreparaturen in vereinbartem Umfang. Bei weiteren Fragen zu Details und Ausschlüssen
zu allen Services können Sie sich gerne an uns wenden. Nur erhältlich im Rahmen eines Ford Lease Vertrages. 2Gilt für einen Ford Mondeo Turnier Hybrid 2,0-l-Benzinmotor und Elektromotor 138 kW (187 PS), Automatikgetriebe, Metallic-Lackierung, 229,- netto (€ 272,51
brutto) monatliche Leasingrate, € 0,- netto (€ 0,- brutto) Leasing-Sonderzahlung, bei 36 Monaten Laufzeit und 30000 km Gesamtlaufleistung. Leasingrate auf Basis eines Fahrzeugpreises von € 35.042,02 netto (€ 41.700,- brutto), zzgl. € 0,- netto (€ 0,- brutto)
Überführungskosten. Die Rate enthält das Ford Lease Full-Service-Paket zum Preis von € 7,43 netto (€ 8,84 brutto) monatlich. 3Gilt für einen Ford Transit Custom Kastenwagen LKW City Light 280 L1 2,0 l TDCi 77 kW (105 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe, Lackierung Frost-
Weiß, 199,- netto (€ 236,81 brutto) monatliche Leasingrate, € 0,- netto (€ 0,- brutto) Leasing-Sonderzahlung, bei 36 Monaten Laufzeit und 30000 km Gesamtlaufleistung. Leasingrate auf Basis eines Fahrzeugpreises von € 23.390,- netto (€ 27.834,10 brutto), zzgl. € 890,-
netto (€ 1.059,10 brutto) Überführungskosten. Die Rate enthält das Ford Lease Full-Service-Paket zum Preis von € 9,- netto (€ 10,71 brutto) monatlich.

Der Ford-Gewerbe-Partner und das 
  GmbH  Transit-Zentrum in Wolfenbüttel
Ahlumer Straße 86 · 38302 Wolfenbüttel · Tel. 0 53 31/9 70 20

Ford Gewerbewochen – gültig ab sofort bis 30.4.2019

Freie Fahrt für Ihr Business.
FORD MONDEO TURNIER HYBRID FORD TRANSIT CUSTOM LKW CITY LIGHT

Aktive Geräuschkompensation, Ford Navigationssystem
inkl. Ford SYNC 3 mit AppLink und 8"-Touchscreen (20,3
cm Bildschirmdiagonale), Bergabfahrassistent, Lithium-
Ionen Akkumulator

Doppelflügelhecktür und Schiebetür, rechts, 15“-bzw. 16“-
Stahlräder mit Radnabenabdeckung, Radiovorbereitung,
Trennwand mit Durchlademöglichkeit, ohne Schutzgitter

Monatliche Ford Lease Full-Service-Rate Monatliche Ford Lease Full-Service-Rate
€ 229,- netto 

1,2 € 199,- netto 
1,3

(€ 272,51 brutto) (€ 236,81 brutto)

0%-Finanzierung
und Gewerbebonus

New Impuls
Fitness für Frauen

New
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Entdecke eine Fitnesswelt
– nur FÜR FRAUEN –

Gehe mit uns in die richtige Richtung!
Wir werden für Dich da sein!

Am Alten Schlachthof 7 | 38304 Wolfenbüttel
Telefon 05331 9084430 | www.newimpuls-fitness.de | info@newimpuls-fitness.de

Power-Plate • Überwasser-Massagen 
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Trainiere bis zum 01.05.2019 gratis!
(Bei Neuanmeldung ab Laufzeit 6 Monate.)            

Gehe jetzt 

Deinen Weg!
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ROLLOS

VORDÄCHER

INSEKTENSCHUTZ BALKONTÜRENFENSTER

TERRASSENDÄCHER

HAUSTÜREN TERRASSENTÜREN

SOMMERGÄRTEN

RAFFSTORES RAFFSTORES

FALTSTORES

WINTERGÄRTEN

TEXTILSCREENS

VORDÄCHER

HAUSTÜREN

Am Wannekop 11
38315 Schladen OT Isingerode

Auftrag  er te i len  und  gewinnen!

Jubiläumsauslosung

Besuchen Sie unsere Ausstellung!
Mo. – Fr.   7.30 – 17 Uhr   •   Sa.   9 – 12 Uhr

Jeden Sonntag Schautag 14 – 17 Uhr
(ohne Beratung, ohne Verkauf)

Tel. 0 53 35 / 92 50-0 • www.f ischer-schladen.de

NACH UMBAU
WIEDER GEÖFFNET!

AUSSTELLUNG

in WolfenbüttelAutohaus Härtel GmbH               Am Rehmanger 12  Telefon: 05331 9 59 40

DER RENAULT CLIO
Black & White Edition. Inklusive 4000,– € Preisvorteil* Inklusive 4000,– € Preisvorteil*

Renault CLIO
Black & White Edition.

Abb. zeigt Renault Clio INTENS mit Sonderausstattung.
* Preisvorteil für einen Clio Limited 2018 TCe 75 gegenüber der UPE des Herstellers zzgl. Überführungskosten.

* Preisvorteil für einen Clio Limited 2018 TCe 75 gegenüber der 
UPE des Herstellers zzgl. Überführungskosten. 
Abb. zeigt Renault Clio INTENS mit Sonderaussta� ung.

Lessingplatz 4 · Wolfenbüttel ·  Telefon 0 53 31 - 10 63
Fax 0 53 31 - 10 60 ·  E-Mail: info@medicus-wf.de 
Web: www.medicus-wf.de

Donnerstag: kostenlos  – BABY-TAG mit einer
Kinderkranken schwester von 16 bis 18 Uhr

Der kostenlose Lieferservice 
für Wolfenbüttel und Umgebung.

Anruf genügt oder bestellen auf 
www.pillentaxi.de.

Telefon
0 53 31/

10 63

Nöck Gebhardt-Seele auf der 
Bühne von „Fadenschein“ 
mit dem Stück „Wie der 
Fisch vom Stangerl fällt“.  
 Foto: privat

Evessen. Am Freitag, 22. März, 
wird um 19.30 in der Turnhalle 
des Dorfgemeinschaftshauses 
(Schulstraße 4) das Puppen-
theater „Fadenschein“ den 
knarzigen Humoristen Karl Va-
lentin wieder lebendig werden 
lassen. 
Schon das Motto des Abends 
„Wie ein Fisch vom Stangerl 
fällt“ lässt erahnen, dass ein 
etwas skuriller Autor, aber mit 
hintergründigem Humor ge-
segnet, an diesem Abend zur 
Darstellung kommt. Von Karl 
Valentin (1882-1948) stammt 
z.B. der Spruch „Heute ist die 
gute alte Zeit von morgen“, eine 
Aussage, die gerade in unserer 
Zeit des Umbruchs ausgespro-
chen aktuell erscheint. Texte 
wie der „Buchbinder Wannin-
ger“, „Der Radfahrer“ und an-
dere unbekanntere Stücke sind 
die Grundlage für ein „Rema-
ke“ des Schaffens von Karl Va-
lentin auf der Bühne des Pup-
pentheaters „Fadenschein“ mit 
Nöck Gebhardt-Seele als Spie-
ler, Sprecher und Musikant in 
einer Person.

Nach dem großen Erfolg
des Theaters „Faden-
schein“ mit der Aufführung 
„Die Kleine Zauberfl öte“ am 
gleichen Ort im Januar em-
pfi ehlt es sich, rechtzeitig Kar-
ten an den Vorverkaufsstellen 
in Evessen (Die Werkstatt/Brot 
und Wein/ Das Dorfhaus) zu 
besorgen. Einlass wird um 19 
Uhr sein, die Aufführung dau-
ert mit einer Pause etwa 80 
Minuten. Der Eintritt kostet im 
Vorverkauf und an der Abend-
kasse 15 Euro.

Puppentheater „Fadenschein“ 
gastiert:

Valentin-Abend

Cremlinger Wohnungsbau GmbH feierte Richtfest im Baugebiet „Holzweg II“:

Im August dürfen die ersten Mieter einziehen
Cremlingen. Die ersten Balkone 
erkennt man. Kalksandsteine und 
Zierklinker ragen in den Himmel. 
Einige Fenster sind schon ver-
baut. Noch ist das erste Baupro-
jekt eingerüstet. Dennoch: die Zeit 
fürs Richtfest nahmen sich die 
Projektbeteiligten in dieser Woche 
natürlich gern. Vor knapp andert-
halb Jahren wurde die Cremlinger 
Wohnungsbau GmbH (CWG) erst 
gegründet. Anfang September 
folgte der erste Spatenstich. Nun 
befestigte der Zimmerer Thomas 
Krause den Richtkranz am Dach 
des dreigeschossigen Mehrfamili-
enhauses im „Holzweg II“. Bürger-
meister Detlef Kaatz und die bei-
den CWG-Geschäftsführer Stefan 
Thiele und Thomas Domnick ho-
ben die termingerechte Fertigstel-
lung des Rohbaus hervor. Das Ar-
chitekturbüro Windisch übernahm 
die Bauleitung, taktete die Firmen 
zur reibungslosen Abwicklung ein. 
„Wir sind sehr zufrieden über den 
erfolgreichen Verlauf des ersten 
Wohnungsbauprojektes“, freute 
sich Kaatz. Cremlingen wächst im 
Norden sukzessive. 

Zu viert stiegen sie aufs Gerüst ins 
dritte Geschoss, um den Richt-
spruch vorzunehmen, während die 
Gästeschar aufgrund der steifen 
Brise am Boden blieb. „Der Richt-
baum grüßt nach alter Art und 
lädt uns zu Feier und Schmaus. 
Wir haben diesen Brauch bewahrt 
und weihen jetzt dieses Haus“, rief 
der Zimmerer laut. Einen Schnaps 
nippten sie. Dann schlug Thiele ei-

nen Nagel ins Holz des Richtkran-
zes. Bei dem Pult- und Flachdach 
war kein anderes Gebälk möglich.  
„Es ist eine zentrale Aufgabe un-

serer Gemeinde, bedarfsgerech-
ten und bezahlbaren Wohnraum 
zur Verfügung zu stellen. Heute 
können wir beweisen, dass der 
Schritt, zu diesem Zweck eine Ge-
sellschaft mit der Braunschweiger 
Wohnstätten GmbH (Tochter der 
Nibelungen-Wohnbau GmbH) zu 
gründen, der richtige war“, erklär-
te Kaatz stolz. Viele Bürger hätten 
zum Gelingen beigetragen. Die 
Nachfrage nach den Wohnungen 
sei enorm. „Für die 51 Wohnun-
gen gab‘s über 100 Interessen-
ten“, ergänzte er. Das zeige, dass 

das Baukonzept angenommen 
werde. Verträge mit den Mietern 
seien geschlossen. Kaatz sagte, 
dass der Ratsbeschluss eine gute 

und weitsichtige Entscheidung 
war. „Es steht und fällt aber im-
mer mit dem Geld.“ Vier Banken 
stellten dies zusammen mit dem 
Eigenkapital der Gemeinde zur 
Verfügung. Die CWG investiert 
rund 22,5 Millionen Euro in neuen, 
bezahlbaren Wohnraum. 
Geschäftsführer Stefan Thiele 
freute sich über den reibungslo-
sen Verlauf des Bauvorhabens. 
„Bereits ab August ist Einziehen 
angesagt. Dann werden die ers-
ten Zwei- bis Drei-Zimmer-Woh-
nungen fertig sein“, verriet er. Bis 

Ende Oktober können alle Woh-
nungen bezogen werden. Thiele 
betonte: „Damit haben wir schon 
viel zur Bereicherung der Wohnsi-
tuation in unserer Gemeinde bei-
getragen und die Wohnungsnot 
gelindert.“ Für ihn sei ein Stück 
Zukunft entstanden. Zudem freute 
er sich, dass ein starker Partner 
aus Braunschweig mitwirke. Die 
Planung, Ausschreibung, Bau-
überwachung sowie die Vermie-
tung leistet die Nibelungen. Über 
50 bis 80 Quadratmeter verfügen 
die Wohneinheiten. 

Geschäftsführer Thomas Domnick 
blickte bereits nach vorne: „Schon 
im Sommer wollen wir mit dem 
zweiten Bauabschnitt beginnen“, 
sagte er. Dann sollen weiteren 
51 Wohnungen wachsen, dar-
unter wieder Zwei- bis Drei-Zim-
mer-Wohnungen und welche mit 
vier Zimmern für Familien. „Au-
ßerdem entsteht rollstuhlgerech-
ter, barrierearmer sowie öffentlich 
geförderter Wohnraum“, so Dom-
nick, der erst Ende letzten Jahres 
die Nachfolge von Maren Som-
mer-Frohms als Geschäftsführer 
antrat. Auch das zweite Mehrfami-
lienhaus entspreche dann einem 
KfW- 55-Effi zienzhaus. Es ent-
steht in direkter Nachbarschaft. 
In der Nähe folgt ab dem Sommer 
auch ein Kita-Neubau. Ein drittes 
Bauvorhaben mit 28 Wohnungen 
will die CWG in Weddel hochzie-
hen. Interessenten können sich 
dienstags in der Verwaltung über 
freie Wohnungen informieren.  mk

Freude bei den Projektbeteiligten (v.l.): Torsten Voß (Geschäftsführer Nibelungen-Wohnbau-GmbH), CWG-Geschäftsführer Thomas 
Domnick, Bürgermeister Detlef Kaatz und zugleich CWG- Aufsichtsratsvorsitzender, Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters und 
CWG-Geschäftsführer Stefan Thiele, stellvertretender Bürgermeister Dr. Diethelm Krause-Hotopp, stellvertretender Aufsichtsratsvor-
sitzender Dr. Peter Abramowski, stellvertretender Bürgermeister Hermann Büsing, Carsten Ueberschär (Direktionsleiter Volksbank 
BraWo), Bernd Müller (NT ImmoConsult), Matthias Brauner (Regionaldirektor DZ HYP Immobilienbank), Karsten Probst-Lobermeier 
(Unternehmenskundenbetreuer Volksbank BraWo), Sven Brünau (NT ImmoConsult) sowie Dirk Seikowsky (Leiter Unternehmenskun-
den Volksbank BraWo). 

Nach dem Segensspruch des Zimmerers Thomas Krause (2.v.r.), 
erhob er das Schnapsglas und warf es mit Schwung zu Boden. 
Danach war der Bauherr selber dran. Stefan Thiele hämmerte ei-
nen Nagel ins Holz des Richtkranzes. Thomas Domnick (l.) und 
Detlef Kaatz schauten mit der Gästeschar am Boden gespannt zu, 
wie viele Schläge er wohl braucht. Fotos: M. Kordilla

Das erste Projekt der Cremlinger Wohnungsbau GmbH ist auf der Zielgeraden. 51 Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen können ab 
August bezogen werden. Ein zweites und drittes Projekt seien durch die CWG schon in Planung. In der Nachbarschaft entsteht ab 
dem Sommer auch ein Kita-Neubau. 

Beachten 
Sie auch die 
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SCHAUFENSTER

Ihre 
Reinigungs- 

Annahmestelle

in Sickte
Edeka-Markt

Öffnungszeiten: 
Mo.– Sa. 8 –18 Uhr

Hemden-Service

Jedes Hemd
gewaschen + gebügelt 

nur 1,80 7
Wäsche- u. Betten-Service

DIE UMWELTFREUNDLICHE 

T E X T I L P F L E G E

KRAMBUDEN ·  WOLFENBÜTTEL

Einbecker Premium 
Pilsener o. Landbier Spezial
Kasten = 30 x 0,33 l
(1 l = € 0.91) zzgl. € 3.90  
Pfand8.99
Pilsener o. Landbier Spezial
Kasten = 30 x 0,33 lKasten = 30 x 0,33 l

9.99
Wolters Pilsener 
Kasten = 30 x 0,33 l
(1 l = € 0.91) zzgl. € 3.90  
Pfand

Irrtum vorbehalten • Abbildungen nicht verbindlich • Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen! • *Nur solange der Vorrat reicht! • KW 12/19

Im Kalten Tale 11 • WOLFENBÜTTEL

GM Willeke
GmbH

Öffnungszeiten: 
Mo-Sa 8-20 Uhr

Gültig vom 18.03.19 – 23.03.19

Monatliche Ford Lease Full-Service-Rate Monatliche Ford Lease Full-Service-Rate
€ 229,- netto 

1,2 € 199,- netto 
1,3

(€ 272,51 brutto) (€ 236,81 brutto)
Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

Kra�sto�verbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung): Ford Mondeo
Turnier Hybrid: 5,5 (innerorts), 4,7 (außerorts), 5,0 (kombiniert); CO2-Emissionen: 113 g/km (kombiniert).

Autohaus Piske GmbH
Ahlumer Str.  86 • 38302 Wolfenbüttel
Tel.: 05331/97020 • Fax: 05331/9702-35 + 36
E-Mail: verkauf@piske.eu • www.piske.eu

1Ford Lease ist ein Angebot der ALD AutoLeasing D GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg, für Gewerbekunden (ausgeschlossen sind Großkunden mit Ford Rahmenabkommen sowie gewerbliche Sonderabnehmer wie z. B. Taxi, Fahrschulen, Behörden). Das Ford Lease
Full-Service-Paket ist optional erhältlich und in der Ford Lease Full-Service-Rate berücksichtigt. Eingeschlossen sind Wartungs- und Inspektionsarbeiten sowie anfallende Verschleißreparaturen in vereinbartem Umfang. Bei weiteren Fragen zu Details und Ausschlüssen
zu allen Services können Sie sich gerne an uns wenden. Nur erhältlich im Rahmen eines Ford Lease Vertrages. 2Gilt für einen Ford Mondeo Turnier Hybrid 2,0-l-Benzinmotor und Elektromotor 138 kW (187 PS), Automatikgetriebe, Metallic-Lackierung, 229,- netto (€ 272,51
brutto) monatliche Leasingrate, € 0,- netto (€ 0,- brutto) Leasing-Sonderzahlung, bei 36 Monaten Laufzeit und 30000 km Gesamtlaufleistung. Leasingrate auf Basis eines Fahrzeugpreises von € 35.042,02 netto (€ 41.700,- brutto), zzgl. € 0,- netto (€ 0,- brutto)
Überführungskosten. Die Rate enthält das Ford Lease Full-Service-Paket zum Preis von € 7,43 netto (€ 8,84 brutto) monatlich. 3Gilt für einen Ford Transit Custom Kastenwagen LKW City Light 280 L1 2,0 l TDCi 77 kW (105 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe, Lackierung Frost-
Weiß, 199,- netto (€ 236,81 brutto) monatliche Leasingrate, € 0,- netto (€ 0,- brutto) Leasing-Sonderzahlung, bei 36 Monaten Laufzeit und 30000 km Gesamtlaufleistung. Leasingrate auf Basis eines Fahrzeugpreises von € 23.390,- netto (€ 27.834,10 brutto), zzgl. € 890,-
netto (€ 1.059,10 brutto) Überführungskosten. Die Rate enthält das Ford Lease Full-Service-Paket zum Preis von € 9,- netto (€ 10,71 brutto) monatlich.

Der Ford-Gewerbe-Partner und das 
  GmbH  Transit-Zentrum in Wolfenbüttel
Ahlumer Straße 86 · 38302 Wolfenbüttel · Tel. 0 53 31/9 70 20

Ford Gewerbewochen – gültig ab sofort bis 30.4.2019

Freie Fahrt für Ihr Business.
FORD MONDEO TURNIER HYBRID FORD TRANSIT CUSTOM LKW CITY LIGHT

Aktive Geräuschkompensation, Ford Navigationssystem
inkl. Ford SYNC 3 mit AppLink und 8"-Touchscreen (20,3
cm Bildschirmdiagonale), Bergabfahrassistent, Lithium-
Ionen Akkumulator

Doppelflügelhecktür und Schiebetür, rechts, 15“-bzw. 16“-
Stahlräder mit Radnabenabdeckung, Radiovorbereitung,
Trennwand mit Durchlademöglichkeit, ohne Schutzgitter

Monatliche Ford Lease Full-Service-Rate Monatliche Ford Lease Full-Service-Rate
€ 229,- netto 

1,2 € 199,- netto 
1,3

(€ 272,51 brutto) (€ 236,81 brutto)

0%-Finanzierung
und Gewerbebonus

New Impuls
Fitness für Frauen
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Entdecke eine Fitnesswelt
– nur FÜR FRAUEN –

Gehe mit uns in die richtige Richtung!
Wir werden für Dich da sein!

Am Alten Schlachthof 7 | 38304 Wolfenbüttel
Telefon 05331 9084430 | www.newimpuls-fitness.de | info@newimpuls-fitness.de

Power-Plate • Überwasser-Massagen 
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Trainiere bis zum 01.05.2019 gratis!
(Bei Neuanmeldung ab Laufzeit 6 Monate.)            

Gehe jetzt 

Deinen Weg!
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ROLLOS

VORDÄCHER

INSEKTENSCHUTZ BALKONTÜRENFENSTER

TERRASSENDÄCHER

HAUSTÜREN TERRASSENTÜREN

SOMMERGÄRTEN

RAFFSTORES RAFFSTORES

FALTSTORES

WINTERGÄRTEN

TEXTILSCREENS

VORDÄCHER

HAUSTÜREN

Am Wannekop 11
38315 Schladen OT Isingerode

Auftrag  er te i len  und  gewinnen!

Jubiläumsauslosung

Besuchen Sie unsere Ausstellung!
Mo. – Fr.   7.30 – 17 Uhr   •   Sa.   9 – 12 Uhr

Jeden Sonntag Schautag 14 – 17 Uhr
(ohne Beratung, ohne Verkauf)

Tel. 0 53 35 / 92 50-0 • www.f ischer-schladen.de

NACH UMBAU
WIEDER GEÖFFNET!

AUSSTELLUNG

in WolfenbüttelAutohaus Härtel GmbH               Am Rehmanger 12  Telefon: 05331 9 59 40

DER RENAULT CLIO
Black & White Edition. Inklusive 4000,– € Preisvorteil* Inklusive 4000,– € Preisvorteil*

Renault CLIO
Black & White Edition.

Abb. zeigt Renault Clio INTENS mit Sonderausstattung.
* Preisvorteil für einen Clio Limited 2018 TCe 75 gegenüber der UPE des Herstellers zzgl. Überführungskosten.

* Preisvorteil für einen Clio Limited 2018 TCe 75 gegenüber der 
UPE des Herstellers zzgl. Überführungskosten. 
Abb. zeigt Renault Clio INTENS mit Sonderaussta� ung.

Lessingplatz 4 · Wolfenbüttel ·  Telefon 0 53 31 - 10 63
Fax 0 53 31 - 10 60 ·  E-Mail: info@medicus-wf.de 
Web: www.medicus-wf.de

Donnerstag: kostenlos  – BABY-TAG mit einer
Kinderkranken schwester von 16 bis 18 Uhr

Der kostenlose Lieferservice 
für Wolfenbüttel und Umgebung.

Anruf genügt oder bestellen auf 
www.pillentaxi.de.

Telefon
0 53 31/

10 63

Nöck Gebhardt-Seele auf der 
Bühne von „Fadenschein“ 
mit dem Stück „Wie der 
Fisch vom Stangerl fällt“.  
 Foto: privat

Evessen. Am Freitag, 22. März, 
wird um 19.30 in der Turnhalle 
des Dorfgemeinschaftshauses 
(Schulstraße 4) das Puppen-
theater „Fadenschein“ den 
knarzigen Humoristen Karl Va-
lentin wieder lebendig werden 
lassen. 
Schon das Motto des Abends 
„Wie ein Fisch vom Stangerl 
fällt“ lässt erahnen, dass ein 
etwas skuriller Autor, aber mit 
hintergründigem Humor ge-
segnet, an diesem Abend zur 
Darstellung kommt. Von Karl 
Valentin (1882-1948) stammt 
z.B. der Spruch „Heute ist die 
gute alte Zeit von morgen“, eine 
Aussage, die gerade in unserer 
Zeit des Umbruchs ausgespro-
chen aktuell erscheint. Texte 
wie der „Buchbinder Wannin-
ger“, „Der Radfahrer“ und an-
dere unbekanntere Stücke sind 
die Grundlage für ein „Rema-
ke“ des Schaffens von Karl Va-
lentin auf der Bühne des Pup-
pentheaters „Fadenschein“ mit 
Nöck Gebhardt-Seele als Spie-
ler, Sprecher und Musikant in 
einer Person.

Nach dem großen Erfolg
des Theaters „Faden-
schein“ mit der Aufführung 
„Die Kleine Zauberfl öte“ am 
gleichen Ort im Januar em-
pfi ehlt es sich, rechtzeitig Kar-
ten an den Vorverkaufsstellen 
in Evessen (Die Werkstatt/Brot 
und Wein/ Das Dorfhaus) zu 
besorgen. Einlass wird um 19 
Uhr sein, die Aufführung dau-
ert mit einer Pause etwa 80 
Minuten. Der Eintritt kostet im 
Vorverkauf und an der Abend-
kasse 15 Euro.

Puppentheater „Fadenschein“ 
gastiert:

Valentin-Abend

Cremlinger Wohnungsbau GmbH feierte Richtfest im Baugebiet „Holzweg II“:

Im August dürfen die ersten Mieter einziehen
Cremlingen. Die ersten Balkone 
erkennt man. Kalksandsteine und 
Zierklinker ragen in den Himmel. 
Einige Fenster sind schon ver-
baut. Noch ist das erste Baupro-
jekt eingerüstet. Dennoch: die Zeit 
fürs Richtfest nahmen sich die 
Projektbeteiligten in dieser Woche 
natürlich gern. Vor knapp andert-
halb Jahren wurde die Cremlinger 
Wohnungsbau GmbH (CWG) erst 
gegründet. Anfang September 
folgte der erste Spatenstich. Nun 
befestigte der Zimmerer Thomas 
Krause den Richtkranz am Dach 
des dreigeschossigen Mehrfamili-
enhauses im „Holzweg II“. Bürger-
meister Detlef Kaatz und die bei-
den CWG-Geschäftsführer Stefan 
Thiele und Thomas Domnick ho-
ben die termingerechte Fertigstel-
lung des Rohbaus hervor. Das Ar-
chitekturbüro Windisch übernahm 
die Bauleitung, taktete die Firmen 
zur reibungslosen Abwicklung ein. 
„Wir sind sehr zufrieden über den 
erfolgreichen Verlauf des ersten 
Wohnungsbauprojektes“, freute 
sich Kaatz. Cremlingen wächst im 
Norden sukzessive. 

Zu viert stiegen sie aufs Gerüst ins 
dritte Geschoss, um den Richt-
spruch vorzunehmen, während die 
Gästeschar aufgrund der steifen 
Brise am Boden blieb. „Der Richt-
baum grüßt nach alter Art und 
lädt uns zu Feier und Schmaus. 
Wir haben diesen Brauch bewahrt 
und weihen jetzt dieses Haus“, rief 
der Zimmerer laut. Einen Schnaps 
nippten sie. Dann schlug Thiele ei-

nen Nagel ins Holz des Richtkran-
zes. Bei dem Pult- und Flachdach 
war kein anderes Gebälk möglich.  
„Es ist eine zentrale Aufgabe un-

serer Gemeinde, bedarfsgerech-
ten und bezahlbaren Wohnraum 
zur Verfügung zu stellen. Heute 
können wir beweisen, dass der 
Schritt, zu diesem Zweck eine Ge-
sellschaft mit der Braunschweiger 
Wohnstätten GmbH (Tochter der 
Nibelungen-Wohnbau GmbH) zu 
gründen, der richtige war“, erklär-
te Kaatz stolz. Viele Bürger hätten 
zum Gelingen beigetragen. Die 
Nachfrage nach den Wohnungen 
sei enorm. „Für die 51 Wohnun-
gen gab‘s über 100 Interessen-
ten“, ergänzte er. Das zeige, dass 

das Baukonzept angenommen 
werde. Verträge mit den Mietern 
seien geschlossen. Kaatz sagte, 
dass der Ratsbeschluss eine gute 

und weitsichtige Entscheidung 
war. „Es steht und fällt aber im-
mer mit dem Geld.“ Vier Banken 
stellten dies zusammen mit dem 
Eigenkapital der Gemeinde zur 
Verfügung. Die CWG investiert 
rund 22,5 Millionen Euro in neuen, 
bezahlbaren Wohnraum. 
Geschäftsführer Stefan Thiele 
freute sich über den reibungslo-
sen Verlauf des Bauvorhabens. 
„Bereits ab August ist Einziehen 
angesagt. Dann werden die ers-
ten Zwei- bis Drei-Zimmer-Woh-
nungen fertig sein“, verriet er. Bis 

Ende Oktober können alle Woh-
nungen bezogen werden. Thiele 
betonte: „Damit haben wir schon 
viel zur Bereicherung der Wohnsi-
tuation in unserer Gemeinde bei-
getragen und die Wohnungsnot 
gelindert.“ Für ihn sei ein Stück 
Zukunft entstanden. Zudem freute 
er sich, dass ein starker Partner 
aus Braunschweig mitwirke. Die 
Planung, Ausschreibung, Bau-
überwachung sowie die Vermie-
tung leistet die Nibelungen. Über 
50 bis 80 Quadratmeter verfügen 
die Wohneinheiten. 

Geschäftsführer Thomas Domnick 
blickte bereits nach vorne: „Schon 
im Sommer wollen wir mit dem 
zweiten Bauabschnitt beginnen“, 
sagte er. Dann sollen weiteren 
51 Wohnungen wachsen, dar-
unter wieder Zwei- bis Drei-Zim-
mer-Wohnungen und welche mit 
vier Zimmern für Familien. „Au-
ßerdem entsteht rollstuhlgerech-
ter, barrierearmer sowie öffentlich 
geförderter Wohnraum“, so Dom-
nick, der erst Ende letzten Jahres 
die Nachfolge von Maren Som-
mer-Frohms als Geschäftsführer 
antrat. Auch das zweite Mehrfami-
lienhaus entspreche dann einem 
KfW- 55-Effi zienzhaus. Es ent-
steht in direkter Nachbarschaft. 
In der Nähe folgt ab dem Sommer 
auch ein Kita-Neubau. Ein drittes 
Bauvorhaben mit 28 Wohnungen 
will die CWG in Weddel hochzie-
hen. Interessenten können sich 
dienstags in der Verwaltung über 
freie Wohnungen informieren.  mk

Freude bei den Projektbeteiligten (v.l.): Torsten Voß (Geschäftsführer Nibelungen-Wohnbau-GmbH), CWG-Geschäftsführer Thomas 
Domnick, Bürgermeister Detlef Kaatz und zugleich CWG- Aufsichtsratsvorsitzender, Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters und 
CWG-Geschäftsführer Stefan Thiele, stellvertretender Bürgermeister Dr. Diethelm Krause-Hotopp, stellvertretender Aufsichtsratsvor-
sitzender Dr. Peter Abramowski, stellvertretender Bürgermeister Hermann Büsing, Carsten Ueberschär (Direktionsleiter Volksbank 
BraWo), Bernd Müller (NT ImmoConsult), Matthias Brauner (Regionaldirektor DZ HYP Immobilienbank), Karsten Probst-Lobermeier 
(Unternehmenskundenbetreuer Volksbank BraWo), Sven Brünau (NT ImmoConsult) sowie Dirk Seikowsky (Leiter Unternehmenskun-
den Volksbank BraWo). 

Nach dem Segensspruch des Zimmerers Thomas Krause (2.v.r.), 
erhob er das Schnapsglas und warf es mit Schwung zu Boden. 
Danach war der Bauherr selber dran. Stefan Thiele hämmerte ei-
nen Nagel ins Holz des Richtkranzes. Thomas Domnick (l.) und 
Detlef Kaatz schauten mit der Gästeschar am Boden gespannt zu, 
wie viele Schläge er wohl braucht. Fotos: M. Kordilla

Das erste Projekt der Cremlinger Wohnungsbau GmbH ist auf der Zielgeraden. 51 Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen können ab 
August bezogen werden. Ein zweites und drittes Projekt seien durch die CWG schon in Planung. In der Nachbarschaft entsteht ab 
dem Sommer auch ein Kita-Neubau. 

Beachten 
Sie auch die 
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Mitarbeiter-Party im Hofbrauhaus Wolters:
Gefeiert wurde gestern das »wahre Hoffest«

Von Beginn herrschte gute Laune bei den Partygästen. Alle 104 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter samt Partner waren eingeladen.

Angela, Thorsten und Anja, unter anderem, waren für die
Versorgung der Gäste der Mitarbeiter-Party verantwortlich.

Geschäftsführer Peter Lehna begrüßte die
Gäste zum „wahren Hoffest“.

Braunschweig. Tolle
Stimmung herrschte
gestern in den Abend-
stunden auf dem Ge-
lände des Hofbrauhau-
ses Wolters. Der
Grund: Die Geschäfts-
führung hatte alle 104
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter samt Le-
bens- bzw. Lebensab-
schnittspartner zu einer
Mitarbeiter-Party einge-
laden.
Man wolle allen einmal
für das Engagement
und ihre Leistungsbe-
reitschaft während der
vergangenen sechs
Monate danken, sagte
Peter Lehna, Kaufmän-
nischer Geschäftsfüh-
rer der Braunschweiger

Traditionsbrauerei zur
Begrüßung der Gäste.
„Heute feiern wir das
wahre Hoffest”, betonte
Lehna in Anspielung
auf erfolgreiche Tradi-
tionsveranstaltung, die
im vergangenen Monat
wieder Tausende von
Menschen aus der ge-
samten Braunschwei-
ger Region auf das
Brauereigelände gelok-
kt hatte.
Der gute geschäftliche
Erfolg der Brauerei, der
im Laufe des vergange-
nen halben Jahres
habe erwirtschaftet
werden können, sei in
erster Linie den Mitar-
beitern zu verdanken.
Sie hätten sich, so Leh-

na, vom ersten Tag des
Neubeginns an flexibel
und hoch motiviert ein-
gesetzt. Und das, ob-
wohl zu jener Zeit noch
niemand hätte wissen
können, wohin der Weg
führen würde.
Die Party gestern fand
in lockerem Rahmen
statt. Es gab reichlich
zu essen und zu trin-
ken. Zu den Klängen
der bekannten Braun-
schweiger „Liberty
Band” wurde bis in die
späten Abendstunden
das Tanzbein ge-
schwungen. Fazit: Es
war eine tolle Party, die
gestern bei Wolters ab-
lief. Wiederholung er-
wünscht...

PR-Anzeigen zu besonderen 
Anlässen wie Jubiläum, 
Neueröffnung, Präsentationen usw. 
sind möglich.

Preise und Platzierungen auf Anfrage

Reservierungen, Platzierungen und 
Anzeigenpreise für die Titelseite auf 
Anfrage.
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Beilagen

Euro 	pro 1.000 Exemplare bis	 20 g	 30 g	 40 g	 je 10 g mehr

	 Direktpreis	 66,50 €	 72,50 €	 79,00 €	 6,50 €

	 Grundpreis	 75,50 €	 82,50 €	 90,00 €	 7,00 €

Teilbelegung:
Nach Ausgaben.

Mindestauflage:
Nur im geschlossenen Gebiet möglich.

Beilagenauflage:
Bedingt durch maschinelles Einlegen ist es notwendig, 1% mehr
Exemplare als Auflage anzuliefern.

Mindestformat:
105 x 150 mm

Höchstformat:
1/2 Rheinisches Format – 233 x 327 mm (größere Formate 
müssen entsprechend gefalzt angeliefert werden, 
Leporellofalzung ist nicht möglich).

Muster:
Die termingerechte Beilagenausführung ist nur nach Vorlage von         
3 Mustern 7 Tage vor Beilegung möglich.

Sonderformen:
Gestanzte Beilagen nur auf Anfrage und Mustervorlage.

Papiergewicht:
1-Blatt-Beilagen mindestens 140 g/m2 (Postkartenqualität).

Liefertermin:
Spätestens 4 Tage vor Erscheinen.

Anlieferung:
Frei Haus.

Letzter Rücktrittstermin:
7 Tage vor Erscheinen.

Rabatte:
Wiederholungs- und Abschlussrabatte werden auf Beilagen nicht       
gewährt.

Beilagen:
Beilagen dürfen keine Fremdanzeigen enthalten und nicht durch     
Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestand-  
teiles der Zeitung erwecken.
Die Unterbringung in genau begrenzten Teilauflagen erfolgt best-
möglich. Geringfügige Gebietsabweichungen berechtigen nicht zu 
Ersatzansprüchen.
Sollten Sie Fragen haben, dann sprechen Sie mit Ihrem Anzeigen-  
berater oder rufen Sie uns an: Telefon: 05331/9899-0

Versandanschrift für Beilagen:
Druckzentrum Niedersachsen
Gutenbergstraße 1, 31552 Rodenberg, 
Telefon 05723/700-15 · Telefax 05723/700-23

PR-Anzeigen und Titelanzeigen

Platz nehmen und sich wohl fühlen: wer
sich hinter das Steuer setzte, dem husch-
te schnell ein Lächeln über das Gesicht.

Im eingerichteten Loungebereich war-
teten die zahlreichen Gäste gespannt
auf die Enthüllung des neuen Audi R8. 

Michael Bayer, Günther Hansmeier (FIBAV), Sven Hansmeier 
(FIBAV) und Andreas Fulst.

Jürgen Buttschaft, Marcel Lamers (Niedersächsischer Sportbund), Walter 
Dieckmann und Andreas Wagner (Ceva).

Andreas Sehlen, Swen Huisman und Dr. Martin Knabe.

Andreas Meiwald, Andrea Kossiek, Rita Knoll und Jens Gasterich.

Jork Ostermeyer sorgte mit
seinem Saxophon für die
musikalische Untermalung
der R8-Premiere bei Voets.

Carsten Hüncken (Nord/LB)
und Thomas Reimann.

Audi-typisch ist auch der geschwungene Dachbogen. Und signifi-
kant für die Marke ist die umlaufende Linie, die von der Frontschür-
ze über die Radhäuser und Seitenflanken zum Heck und auf der
anderen Seite wieder zurück läuft. Dabei umfasst dieser „Loop“ die
Luftöffnungen sowie die Scheinwerfer und Heckleuchten auf
selbstverständliche Weise.
Auch die Leidenschaft für die aufwändige Gestaltung der Leuchten
ist Audi-typisch. So zeigt der R8 schon mit dem serienmäßigen Bi-
Xenon-Licht und dem Tagfahrlicht aus zwölf Leuchtdioden ein un-
verwechselbares Gesicht – bei Tag und bei Nacht. Auch von hinten
wird niemand den Sportwagen von Audi übersehen: erstmals ist es
hier gelungen, LED-Heckleuchten eine dreidimensionale Wirkung
zu geben. Zum absoluten Highlight aber werden die Voll-LED-
Scheinwerfer, mit denen der Audi R8 als weltweit erstes Serienau-
to ab Ende 2007 optional ausgestattet ist. Rennsportatmosphäre
auf luxuriösem Niveau bietet der Innenraum. Seine Gestaltung ist
ebenso sportlich-exklusiv wie das Außendesign: Charakteristi-
sches Element ist hier das monoposto – ein großer Bogen, der um
das Lenkrad und die Instrumente führt und den Fahrer gleichsam
mit dem Auto verbindet. Damit nimmt der Innenraum die Dynamik
des R8 auf und macht sie schon beim Einsteigen spürbar.
Die für einen Sportwagen außergewöhnliche Alltagstauglichkeit des
R8 wird deutlich im großzügigen Raumangebot, ermöglicht durch
den üppigen Radstand von 2,65 Meter: Egal mit welcher Körper-
größe Fahrer und Passagier ausgestattet sind, hier finden sie eine
perfekte Sitzposition. Auch die Übersicht ist für ein Mittelmotor-
Fahrzeug sehr gut. Schmale A-Säulen optimieren das Blickfeld

Voets-Geschäftsführer Thomas Krecklenberg, Rechtsanwalt Dr. Wilhelm Meyer-
Degering, Michael Doering und Rechtsanwalt Gundolf Tessmann.

Astrid Döring, Heinz Döring, Nathalie Knutzen, Frank Döring (DER), 
Brigitta Döring und Sieghard Knutzen (t.t.timme).

Polizeipräsident Harry Döring, Michael Doering (Vorstand Öffentliche), Voets-Ge-
schäftsführer Thomas Krecklenberg, Conni Eckleben und Walter Dieckmann.

nach vorne und seitlich.
Ein wichtiges Element der
Alltagstauglichkeit ist der
Gepäckraum: 100 Liter passen unter die Fronthaube, Taschen im
Volumen von weiteren 90 Litern finden hinter den Sitzen Platz. 
Bestechend ist der Qualitätseindruck im Innenraum: Beispielswei-
se sind die Oberflächen von Cockpit oder Türverkleidung schon in
der Grundausstattung fein unterfüttert und mit sauberen Ziernähten
verarbeitet. Die Möglichkeiten zur Individualisierung sind zudem so
vielfältig, wie die Wünsche der künftigen R8-Besitzer nur sein kön-
nen: Klavierlack, Kohlefaser, Leder in verschiedensten Farben sind
ein paar der Stichworte.
Das Herz des Sportwagens ist natürlich der Motor. Der Achtzylin-
der des R8 baut nicht nur ungewöhnlich kompakt, er operiert mit
Lust und ohne Mühe in höchsten Drehzahlregionen bis 8250/min.
Der Lohn sind 420 PS und ein gleichmäßiger Drehmomentaufbau,
der für enormen Schub über ein weites Drehzahlband sorgt. Die
Trockensumpfschmierung des Triebwerks, typisch für Rennmoto-
ren, ermöglicht eine besonders niedrige Einbaulage und sichert die
gleichmäßige Ölversorgung selbst unter härtesten Fahrbedingun-
gen – etwa auf einer Rennstrecke. Und die FSI-Direkteinspritzung
unterstützt die sehr gute Volllast-Performance durch eine hoch ef-
fiziente Verbrennung.
Entsprechend beeindrucken die Fahr-leistungen: In nur 4,6 Sekun-
den sprintet der R8 auf Tempo 100, mit Schaltgetriebe ebenso wie
mit der sequentiellen Schaltung R tronic. Die 200 km/h-Marke ist
bereits nach 14,9 Sekunden erreicht und erst bei 301 km/h wird die

Vortriebskraft des Motors durch Roll- und Luftwiderstand ausgegli-
chen.
Doch nicht nur durch mühelosen Vortrieb begeistert der V8, son-
dern ebenso durch seinen vol-
len und in den Tonarten vielfäl-
tigen Sound. Mit ausgeklügel-
tem Feintuning haben die
Audi-Ingenieure unangenehme
Frequenzen isoliert und dann
aus Ansaug- und Auspuffge-
räusch ein kräftiges Orchester-
stück komponiert.
Das Präzisions-Fahrwerk des
Audi R8 beherrscht die sportli-
che Performance ebenso gut
wie entspanntes Fahrvergnü-
gen auf langen Strecken. Der
Sportwagen folgt dem Lenk-
einschlag mit spontaner Agili-
tät und beweist dabei stets
eine außergewöhnlich gute

Fahrsicherheit. Die Radaufhängungen an doppelten Querlen-
kern vorne wie hinten sind auf neutrales Eigenlenkverhalten und
problemlose Beherrschbarkeit optimiert. thr

Der neue Audi R8 sorgte für wahre Begeisterung unter den rund 300 geladenen Gästen der 
Premierenfeier.

Echtes Leder, Naturstein, warmes Holz und
gemütliches Licht zeichnen das neue Café
aus. Hinten rechts ist die Trinkwasserstel-
le zu sehen. Fotos: Raedlein

Das Team von Richters Café freut sich auf Ihren Besuch.

Auch daran wurde im neuen Caféprojekt von Rich-
ters Altstadtbäckerei gedacht: an einen Wickeltisch
für die kleinen Besucher und an eine Trinkwasser-
stelle. Das ist echter Kundenservice!

Mitarbeiter-Party im Hofbrauhaus Wolters:
Gefeiert wurde gestern das »wahre Hoffest«

Von Beginn herrschte gute Laune bei den Partygästen. Alle 104 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter samt Partner waren eingeladen.

Angela, Thorsten und Anja, unter anderem, waren für die
Versorgung der Gäste der Mitarbeiter-Party verantwortlich.

Geschäftsführer Peter Lehna begrüßte die
Gäste zum „wahren Hoffest“.

Braunschweig. Tolle
Stimmung herrschte
gestern in den Abend-
stunden auf dem Ge-
lände des Hofbrauhau-
ses Wolters. Der
Grund: Die Geschäfts-
führung hatte alle 104
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter samt Le-
bens- bzw. Lebensab-
schnittspartner zu einer
Mitarbeiter-Party einge-
laden.
Man wolle allen einmal
für das Engagement
und ihre Leistungsbe-
reitschaft während der
vergangenen sechs
Monate danken, sagte
Peter Lehna, Kaufmän-
nischer Geschäftsfüh-
rer der Braunschweiger

Traditionsbrauerei zur
Begrüßung der Gäste.
„Heute feiern wir das
wahre Hoffest”, betonte
Lehna in Anspielung
auf erfolgreiche Tradi-
tionsveranstaltung, die
im vergangenen Monat
wieder Tausende von
Menschen aus der ge-
samten Braunschwei-
ger Region auf das
Brauereigelände gelok-
kt hatte.
Der gute geschäftliche
Erfolg der Brauerei, der
im Laufe des vergange-
nen halben Jahres
habe erwirtschaftet
werden können, sei in
erster Linie den Mitar-
beitern zu verdanken.
Sie hätten sich, so Leh-

na, vom ersten Tag des
Neubeginns an flexibel
und hoch motiviert ein-
gesetzt. Und das, ob-
wohl zu jener Zeit noch
niemand hätte wissen
können, wohin der Weg
führen würde.
Die Party gestern fand
in lockerem Rahmen
statt. Es gab reichlich
zu essen und zu trin-
ken. Zu den Klängen
der bekannten Braun-
schweiger „Liberty
Band” wurde bis in die
späten Abendstunden
das Tanzbein ge-
schwungen. Fazit: Es
war eine tolle Party, die
gestern bei Wolters ab-
lief. Wiederholung er-
wünscht...

PR-Anzeigen zu besonderen 
Anlässen wie Jubiläum, 
Neueröffnung, Präsentationen usw. 
sind möglich.

Preise und Platzierungen auf Anfrage

Reservierungen, Platzierungen und 
Anzeigenpreise für die Titelseite auf 
Anfrage.




